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Die ordentliche Hände- und Hautdesinfektion sowie die Einhaltung der
Einwirkzeit des Desinfektionsmittels gehören zu den Sorgfaltspflichten von
Pflegenden und Ärzten. Wird dieser gebotene Hygienestandard verletzt, 
kann dies als „grober Behandlungsfehler“ bewertet werden und ernste 
haftungsrechtliche Konsequenzen zur Folge haben. 

Hygienestandard nicht eingehalten

Die Sicherung der Qualität
der medizinischen Behand-
lung ist gesetzlich vorge-

schrieben und in den meisten am-
bulanten und stationären Ein-
richtungen des Gesundheitswe-
sens eine Selbstverständlichkeit.
Für die Qualitätssicherung ist
die Beachtung der zur Infekti-
onsprävention entwickelten Re-
geln der Hygiene von großer
Bedeutung, denn nur durch eine
kontrollierte hygienische Ver-
sorgung kann dem Risiko der
Übertragung von Krankheits-
erregern entgegengewirkt wer-
den. 
Entsprechende Hygiene-, Infek-
tionsverhütungsordnungen der
Länder wie zum Beispiel in
Bayern, Berlin, Bremen, Baden-
Württemberg, Hamburg, Hessen,
Mecklenburg-Vorpommern, Nie-
dersachsen, NRW, Schleswig-
Holstein tragen dem Rechnung

und verlangen: „Wer Eingriffe
durchführt, die eine Verletzung
der Haut vorsehen, muss vorher
seine Hände reinigen und desin-
fizieren und die zu behandelnde
Hautfläche desinfizieren.“ 
Ärzte und Pflegekräfte sind da-
her in besonderer Weise zu einer
konsequenten Einhaltung der
allgemein anerkannten Hygie-
nestandards verpflichtet. Die
Spruchpraxis der Zivilgerichte
folgt diesem Verhaltensgebot.
Die Durchführung der ordentli-
chen Hände- und Hautdesin-
fektion sowie die Einhaltung der
ausreichenden Einwirkzeit des
verwendeten Desinfektionsmit-
tels werden den zu beachtenden
Sorgfaltspflichten zugerechnet.
Wer – als Arzt oder Pflegekraft –
gegen diese Regeln verstößt,
setzt sich der Gefahr einer haf-
tungsrechtlichen Inanspruch-
nahme aus. Die elementare Be-

handlungsregel der Desinfektion
des Eingriffsfeldes vor Verab-
reichung einer Injektion war
Gegenstand einer gerichtlichen
Auseinandersetzung vor dem
Oberlandesgericht Naumburg
vom 20. August 2009 (1 U 86/08).
Im Einzelnen lag der Streitig-
keit folgender Sachverhalt zu-
grunde. 

Sachverhalt

Der Kläger begehrt Schaden-
ersatz wegen behaupteter Be-
handlungsfehler während des
Einsatzes einer Notärztin im
vertragsärztlichen Bereitschafts-
dienst. Er litt an Nacken-
schmerzen. Da die hausärztliche
Behandlung keine nachhaltige
Schmerzlinderung bewirkt hat-
te, ließ er sich am Abend des 22.
Juni 2005 durch die beklagte Not-
ärztin behandeln. Diese führte

10 000 Euro Schmerzensgeld 
wegen unterlassener Desinfektion
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bei ihm ein sogenanntes „Quad-
deln“ durch, bei dem sie drei
Injektionen in den Schulter-
Nacken-Bereich setzte. 
Am Morgen des 26. Juni (Sonn-
tag) erschien die Ärztin auf
einen Notruf des Klägers erneut.
Sie konnte nach ihren Angaben
keine Hautveränderungen im
Nackenbereich feststellen. Sie
bemerkte lediglich eine gewisse
Benommenheit des Klägers, die
von ihr jedoch auf eine fehlerhaf-
te Medikamenteneinnahme zu-
rückgeführt wurde. Den Wunsch
des Klägers auf eine Einweisung
in ein Krankenhaus wies sie zu-
rück und verwies stattdessen auf
eine Vorstellung beim Hausarzt
am nächsten Morgen.

Dieser wies den Kläger in das
Kreiskrankenhaus ein. Die Auf-
nahmeuntersuchungen führten
zur Diagnose einer Blutvergif-
tung (Sepsis), die zum Zeitpunkt
ihrer Entdeckung bereits zu
einer beatmungspflichtigen Stö-
rung der äußeren Atmung (glo-
bale respiratorische Insuffizienz)
sowie zu einem beginnenden
Funktionsversagen von Leber
und Niere geführt hatte. Als
Auslöser der Blutvergiftung
wurde das Bakterium Staphy-
lococcus areus identifiziert. Die
Herkunft des Erregers – körper-
eigene Bakterien des Klägers
oder der Beklagten oder Bak-
terien aus dem häuslichen Um-
feld des Klägers – sowie insbe-
sondere der Weg seines Ein-
dringens in den Körper des Klä-
gers konnten im Prozess nicht
mehr aufgeklärt werden.

Der Kläger wurde zirka sechs
Wochen stationär, überwiegend
intensivmedizinisch, behandelt.
Hierzu wurde er vorübergehend
auch in eine Universitätsklinik
verlegt. Wegen der Verschlech-
terung seines Allgemeinzustan-
des musste er am 1. Juli vorsorg-
lich in ein künstliches Koma
versetzt werden. Die Blutver-
giftung führte zu einem Abster-
ben des Bindegewebes an bei-
den Unterarmen (nekrotisieren-
de Fascitis), welches mehrfache
operative Wundbehandlungen
sowie Entfernungen nekrotischen

Gewebes (Wunddebridement,
Fascienspaltung mit Nekrekto-
mie) an beiden Unterarmen er-
forderlich machte. Ein Wund-
verschluss war erst am 21. Juli
möglich. An die stationäre Be-
handlung schlossen sich eine
stationäre Rehabilitationsbe-
handlung und eine physikalische
Therapie an. Der Kläger leidet
nach eigenen Angaben bis heute
an Schmerzen im Bereich beider
Unterarme wegen der dort ent-
standenen Verwachsungen.

Der Kläger hat im gerichtlichen
Verfahren behauptet, dass die
Ärztin die Injektionen ohne eine
Desinfektion oder Reinigung
ihrer Hände und ohne eine
Desinfektion der Einstichstellen
vorgenommen habe; hierdurch
seien die Erreger der Blutver-
giftung in seinen Körper ge-
langt. Zudem habe die Beklagte
die Anzeichen einer beginnen-
den Blutvergiftung verkannt und
es versäumt, ihn in ein Kranken-
haus einzuweisen.

Das Landgericht Magdeburg hat
der Klage des Patienten stattge-
geben und die Notdienstärztin
zur Zahlung von 10 000 Euro
Schmerzensgeld und 7 000 Euro
materiellen Schadenersatz ver-
urteilt. Es hat seine Entschei-
dung im Wesentlichen darauf
gestützt, dass die Ärztin nicht
habe widerlegen können, dass
die Blutvergiftung auf ihre Be-
handlung zurückzuführen sei.
Die Kammer hat in dem von ihr
festgestellten vollständigen Un-
terlassen der erforderlichen Des-
infektion einen groben Behand-
lungsfehler erkannt, der beweis-
erleichternde Wirkung auf den
notwendigen Nachweis der Kau-
salität dieses Fehlers für das
Folgegeschehen entfaltet. Hier-
gegen wendet sich die Beklagte
mit ihrer Berufung, die auf Kla-
geabweisung gerichtet ist.

Entscheidung

Die Berufung der Ärztin hat in
der Sache keinen Erfolg. Das
Landgericht Magdeburg hat zu
Recht erkannt, dass die geltend
gemachten Schadenersatzan-

sprüche bereits wegen eines
nachgewiesenen Behandlungs-
fehlers der Beklagten am 22.
Juni 2005 begründet sind, dieser
Behandlungsfehler als grober
Behandlungsfehler zu bewerten
ist und die Ärztin den ihr nun-
mehr obliegenden Nachweis des
Ausschlusses der Ursächlichkeit
ihres Behandlungsfehlers für die
weitere Krankheitsentwicklung
des Klägers nicht geführt hat. 

Die von den Injektionen betrof-
fenen Hautstellen waren mit
einer längeren Einwirkzeit zu
desinfizieren. Der Beklagten ist
zwar darin zu folgen, dass die
apparativen Voraussetzungen
für eine vollständige Desinfek-
tion im häuslichen Umfeld re-
gelmäßig nicht gegeben sind und
wohl auch hier nicht vorgelegen
haben. Gleichwohl ist der An-
forderung, die eigenen Hände
zumindest zu reinigen und den
Versuch einer Desinfektion zu
unternehmen oder sterile Hand-
schuhe zu tragen, zu genügen.
Denn gerade beim „Quaddeln“
kommen die Hände des behan-
delnden Arztes in einen sehr
intensiven Kontakt mit den Ein-
stichstellen auf der Haut des
Patienten, sodass die Gefahr der
Übertragung etwaiger körperei-
gener Bakterien des Arztes be-
ziehungsweise solcher von ihm
„mitgeschleppter“ Bakterien
besonders groß ist.
Diesen Hygienestandard hat die
Notärztin bei der Behandlung
des Klägers am 22. Juni nicht
eingehalten. Bereits nach der Re-
konstruktion der Behandlungs-
situation des Landgerichtes
Magdeburg wurde festgestellt,
dass die Einstichstellen vor den
Injektionen nicht desinfiziert
worden sind. Das Oberlandes-
gericht Naumburg fand keinen
Anlass für Zweifel an diesem
Beweisergebnis. Selbst wenn
hilfsweise die Darstellung der
Ärztin vom Abtupfen der späte-
ren Einstichstellen auf der Haut
des Klägers zugrunde gelegt
werden würde, wäre der zu er-
wartende Hygienestandard da-
mit nicht erfüllt worden. Denn
die von der Beklagten geschil-
derte Desinfektion durch kurzes
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Abtupfen mit einem Alkohol
getränkten Pad war nicht aus-
reichend. Weder konnte der
Alkohol nach so kurzer Ein-
wirkzeit eine Wirkung entfalten,
noch war durch das Tupfen ein
nachhaltiges Entfernen anhaf-
tender Bakterien zu erwarten.
Die Verletzung des gebotenen
Hygienestandards wurde auch
von der Vorinstanz zu Recht als
„grober Behandlungsfehler“
bewertet. Anders als der Erfolg
einer Desinfektionsmaßnahme
gehört jedenfalls die ordnungs-
gemäße Durchführung von
Desinfektionsmaßnahmen zum
voll beherrschbaren Organisa-
tionsbereich von medizinischen
Behandlungen. Mit anderen
Worten: Es ist eine bloße Orga-
nisationsfrage, wenigstens den
Versuch einer erfolgreichen Des-
infektion zu unternehmen. Die
Einhaltung der Hygienestan-
dards gehört überall, auch im
notärztlichen Einsatz, zu den
unverzichtbaren, fundamenta-
len Anforderungen ärztlichen
Handelns. Ihr völliges Unter-
lassen ist schlechterdings nicht
nachvollziehbar.

Der Ärztin ist schließlich auch
in der zweiten Instanz der Nach-
weis nicht gelungen, dass zwi-
schen dem festgestellten groben
Behandlungsfehler vom 22. Juni
und der am 27. Juni beim Kläger
diagnostizierten Blutvergiftung
kein ursächlicher Zusammen-
hang besteht. Angesichts der
Feststellung eines groben Be-
handlungsfehlers kommen dem
Kläger hinsichtlich der Kau-
salität dieses Fehlers erhebliche
Beweiserleichterungen zugute.
Da die Unterlassung von Desin-
fektionsmaßnahmen bei Injek-
tionen geeignet ist, das Ein-
dringen von Bakterien des Typs
Staphylococcus aureus in den
Körper des Klägers und damit
die Verbreitung dieser Bakterien
im Blut (Bakteriämie) und die
Streuung der von diesen Bak-
terien abgesonderten Toxine in
verschiedene innere Organe und
Körperregionen zu ermöglichen,
obliegt der Beklagten hier der
Nachweis, dass sich dieses mög-
liche Szenario gerade nicht voll-

zogen hat. Diesen Beweis kann
die Beklagte nicht führen.

Ob die frühere Einweisung in ein
Krankenhaus – wie von dem
Kläger behauptet – medizinisch
geboten gewesen wäre, ist für
die Entscheidungsfindung nicht
mehr erheblich gewesen, weil
sich der geltend gemachte An-
spruch bereits aus dem fehler-
haften Unterlassen der gebote-
nen Desinfektionsmaßnahmen
am 22. Juni ergibt.

Durchführung der Desinfektion
ist voll beherrschbar

Die vorliegende Entscheidung
macht deutlich, dass die Durch-
führung von Desinfektionsmaß-
nahmen dem voll beherrschba-
ren Herrschafts- und Organisa-
tionsbereich zuzurechnen sind.
Hieraus folgt, dass Schäden, die
aus einer unterlassenen oder
unzureichend durchgeführten
Desinfektionsmaßnahme resul-
tieren in den beweislastrelevan-
ten Pflichtenkreis der Behand-
lungsseite fallen. 

In der Gerichtspraxis bedeutet
dies, dass der beklagte Arzt oder
die beklagte Pflegekraft sich
dahingehend entlasten muss, dass
der Infektionsschaden einer an-
dern – den Handelnden nicht
zurechenbaren – Ursache ent-
springt. Ein solcher Entlas-
tungsbeweis gelingt in den sel-
tensten Fällen. Mithin ist es
unerlässlich, dass bei der Durch-
führung von Desinfektionsmaß-
nahmen seitens des Qualitäts-
managements eine 100-prozenti-
ge Ergebnisqualität hinsichtlich
der ordnungsgemäßen Durch-
führung dieser Maßnahmen zu
fordern ist. 

Weiterführende Literatur: 

Alfred Schneider: Sorgfaltsanforderungen
zur Vermeidung nosokomialer Infektionen,
RDG 2005, Seite 50 ff.
Markus Schimmelpfennig: Das Infektions-
schutzgesetz (IfSG) – Wissen für die Praxis,
RDG 2008, Seite 224 ff. 
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